Satzung Uber die Benutzung der Gemeindebiicherei Karlsfeld

Die Gemeinde Karlsfeld erlasst aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der
Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern folgende Satzung Uber die
Benutzung der Gemeindebucherei

§1
Aufgaben und Benutzungsberechtigung

Die Gemeindebticherei und die Artothek sind eine offentliche Kultureinrichtung der
Gemeinde Karlsfeld. Sie dienen der Bildung und Information aller Bevdlkerungskreise
bzw. der Forderung der Kunst in Karlsfeld.

(1)

(2)

Sie dienen durch die Bereitstellung von Medien und durch ihre
Informationsvermittiung der allgemeinen Information, der Fort-, Aus- und
Weiterbildung, dem Studium, der Berufsaustibung und der Freizeitgestaltung der
Blrger sowie dem kulturellen Leben der Gemeinde.

Die Offnungszeiten werden durch Aushang bekannt gegeben.

82
Benutzerkreis

Die Gemeindebiicherei steht allen Einwohnern zur Verfigung. Die Benutzung durch
Personen, die nicht in der Gemeinde Karlsfeld wohnen, wird widerruflich gestattet.
Die Benutzung vor Ort ist entgeltfrei.

1)

(2)

§3
Anmeldung

Der Benutzer meldet sich unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises
mit Wohnungsnachweis an. Dabei werden seine Daten unter Beachtung der
geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen elektronisch gespeichert.
Der Benutzer erkennt die Benutzungsordnung mittels seiner Anmeldung durch
eigenhandige Unterschrift auf dem Benutzerausweis an und gibt mit seiner
Unterschrift die Zustimmung zur elektronischen Speicherung seiner Angaben
zur Person. Fur Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren ist der
Benutzerausweis auch durch einen Erziehungsberechtigten zu unterschreiben
bzw. eine Einverstandniserklarung eines Erziehungsberechtigten vorzulegen.
Das Mindestalter fur die Ausstellung eines Benutzerausweises ist 6 Jahre.
Juristische Personen melden sich durch einen schriftichen Antrag ihres
Vertretungsbevollméachtigten an.

Der Benutzerausweis ist nicht Ubertragbar, bleibt Eigentum der Gemeinde und
ist zur Entleihung von Medien der Blcherei vorzulegen.



3) Der Verlust des Benutzerausweises ist der Blicherei unverziglich zu melden.
Fur Schaden, die durch Missbrauch des Benutzerausweises entstehen, haftet
der Benutzer bzw. sein gesetzlicher Vertreter. Jeder Wohnungswechsel und
jede Namensanderung sind der Blcherei unverziglich mitzuteilen. Der
Benutzerausweis ist zuriickzugeben, wenn die Blcherei es verlangt, wenn die
Voraussetzungen fir die Benutzung nicht mehr gegeben sind oder wenn die
Benutzung der Blcherei nicht mehr beabsichtigt ist.

§4
Ausleihe und Benutzung

(2) Die Leihfrist betragt in der Regel fur

Bicher 28 Tage

Zeitschriften

Kassetten

CDs 14 Tage

CD-ROMs

Spiele

Videos

DVDs 7 Tage,

Bilder der Artothek mindestens 28
Tage,

sie kann fir bestimmte Werke verkirzt werden.
Fur die Artothek gilt eine gesonderte Benutzungsordnung.

Bei Uberschreitung der Leihfrist entstehen fiir den Benutzer — unabh&ngig
von einer Mahnung — Kosten nach der Gebihrensatzung.

(2)  Verlangerung: Die Leihfrist kann fur Bicher hdochstens zweimal, fur alle
anderen Medien einmal verlangert werden, wenn keine Vorbestellung vorliegt.

(3) Vorbestellung: Ausgeliehene Medien kénnen gegen eine Gebuhr vorgemerkt
werden. Der Benutzer wird benachrichtigt, sobald das vorgemerkte Medium
zur Abholung bereit liegt.

(4)  Fernleihe: Medien, die sich nicht im Bestand der Bicherei befinden, kénnen
nach den hierfir geltenden Bestimmungen durch die Fernleihe zur Verfugung
gestellt werden. Der Benutzer wird benachrichtigt, wenn das bestellte Medium
zur Abholung bereit liegt.

(5) Die Bicherei ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit zurtick zu fordern
sowie die Zahl der Entleihungen und Vorbestellungen zu begrenzen.
Die Weitergabe von Medien an Diritte ist nicht gestattet.

(6)  Fur die Benutzung von Computern und sonstigen Geraten kann von der
Blcherei eine maximale Benutzungszeit festgelegt werden. Fur Personen bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist der Zugang zum Internet nur mit
Zustimmung des Bibliothekspersonals und der Eltern mdglich.



(7)

(8)

9)

(1)

(2)

®3)

(4)

()

(1)

(2)

®3)

Jeder Benutzer verpflichtet sich, die fiir die verschiedenen Medien geltenden
Bestimmungen des Urheberrechts zu beachten.

Ist der Benutzer mit der Ruickgabe entliehener Medien in Verzug oder hat er
geschuldete Kosten nicht entrichtet, werden an ihn keine weiteren Medien
entliehen.

Fur Medien, die nach Ablauf der Leihfrist nicht zuriickgegeben werden, ist eine
Versdumnisgebuhr zu entrichten. Einer schriftlichen Aufforderung dazu bedarf
es nicht.

§5
Artothek — Benutzungsordnung

Der Entleiher muss volljahrig sein und seinen Personalausweis bzw. giltigen
Pass mit Anmeldebestatigung vorlegen.

Die Leihfrist betragt mindestens 1 Monat. Verlangerung ist nach Absprache
maoglich, jedoch langstens 6 Monate.

Die Bilder kbnnen auch kauflich erworben werden, dabei wird die Leihgebihr
angerechnet. Die Bilder aus dem Besitz der Biicherei sind unverkauflich.

Die entliehenen Bilder durfen nur in der Wohnung / den Geschaftsraumen des
Entleihers aufgehangt werden und auf keinen Fall an Dritte weitergegeben
werden.

Der Entleiher ist verpflichtet, die Kunstwerke, Rahmen und Zubehor mit
grof3ter Sorgfalt zu behandeln und vor Beschadigungen und Verlust zu
schitzen. Er haftet fur Schaden, die durch grob fahrlassiges Verhalten
entstehen. Die Schadenshdhe orientiert sich am Marktwert des Kunstwerkes.
Eigenmachtige Schadensbehebung ist nicht erlaubt!

§6
Ausleihbeschrankungen

Nachschlagewerke und besonders wertvolle oder seltene Werke sind von der
Ausleihe ausgeschlossen und besonders gekennzeichnet. In besonderen
Féallen kann eine Ausleihe von der Leitung der Blcherei genehmigt werden.

Die Bucherei ist berechtigt, die Anzahl der von einem Benutzer gleichzeitig
entliehenen Medien zu begrenzen.

Solange Benutzer mit der Medienriickgabe in Verzug sind oder geschuldete
Kosten nicht entrichtet haben, kann ihnen die weitere Ausleihe verweigert
werden.



8§87
Behandlung der Medien, Beschadigung und Verlust, Haftung

(2) Der Benutzer ist verpflichtet, alle Medien sorgféltig zu behandeln und sie vor
Verlust, Beschmutzung und Beschadigung zu bewahren. Auch Unter-
streichungen, Randbemerkungen und eigene Reparaturen gelten als
Beschadigung.

(2)  Erist dafir verantwortlich, dass entliehene Medien in ordnungsgemalfem
Zustand zuriickgegeben werden. Videokassetten sind vor der Rickgabe
zurtckzuspulen. Far nicht zurickgespulte Videokassetten wird eine Gebuhr
erhoben nach MalRRgabe der Gebuhrensatzung. Festgestellte Schaden sind
sofort zu melden.

(3)  Der Verlust entliehener Medien ist der Blicherei sofort zu melden. Bei
Beschadigung, Verlust oder Nichtriickgabe nach der dritten Mahnung kann die
Bibliothek vom Benutzer —unabhé&ngig von einem Verschulden- die Kosten fur
die Neuanschaffung oder einen Ersatz durch andere gleichwertige Medien
zuzuglich einer Einarbeitungspauschale verlangen.

Die Bucherei haftet nicht fur Schaden, die durch unrichtige, unvollstandige,
unterbliebene oder zeitlich verzogerte Dienstleistungen entstehen.

Die Bucherei haftet nicht fir Schéaden, die durch entliehene Medien und Programme
entstehen.

§8
Internetnutzung

(1) Die Gemeindebucherei Karlsfeld stellt einen 6ffentlichen Internetzugang zur
Verfiigung, der entsprechend dem Bildungs- und Informationsauftrag der
Blcherei genutzt werden kann.

(2)  Zugangsberechtigt sind alle Personen, die im Besitz eines gultigen
Benutzerausweises sind. Gegen Vorlage des Personalausweises kann die
Nutzung auch Personen gestattet werden, die keinen Benutzerausweis haben.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren missen eine Einverstandniserklarung
eines Erziehungsberechtigten vorlegen.

(3) Haftungsausschluss der Bicherei gegenlber Internet-Dienstleistern:
Die Bucherei haftet nicht fir Folgen von Verletzungen des Urheberrechts
durch Benutzer des Internet-Arbeitsplatzes und von Vertragsverpflichtungen
zwischen Benutzern und Internet-Dienstleistern.

(4)  Haftungsausschluss der Blcherei gegentber dem Benutzer:
Die Bucherei haftet nicht fir Schaden, die einem Benutzer durch die Nutzung
der Internet-Arbeitsplatze und der dort angebotenen Medien an Daten oder
Medientragern entstehen, fir Schaden, die einem Benutzer durch
Datenmissbrauch aufgrund des unzureichenden Datenschutzes im Internet
entstehen.

(5) Gewabhrleistungsausschluss der Blicherei gegentiber dem Benutzer:
Die Bucherei schliel3t Gewahrleistungen aus, die sich auf die Funktions-
fahigkeit der von ihr bereitgestellten Hard- und Software und die Verfugbarkeit
der von ihr an diesen Arbeitsplatzen zuganglichen Informationen und Medien
beziehen.



(6) Beachtung strafrechtlicher Vorschriften:
Der Benutzer verpflichtet sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und
Jugendschutzgesetzes zu beachten und an den EDV-Arbeitsplatzen
gesetzeswidrige Informationen weder zu nutzen noch zu verbreiten, keine
Dateien und Programme der Bucherei oder Dritter zu manipulieren sowie
keine geschuitzten Daten zu nutzen.

(7)  Benutzerhaftung:
Der Benutzer verpflichtet sich, die Kosten fir die Beseitigung von Schaden,
die durch seine Benutzung an den Geraten und Medien der Bicherei
entstehen, zu ubernehmen und bei Weitergabe seiner Zugangsberechtigung
an Dritte alle dadurch entstehenden Schadenskosten zu tbernehmen.

(8)  Technische Nutzungseinschrankungen:
Es ist nicht gestatten, Anderungen in den Arbeitsplatz- und
Netzkonfigurationen durchzuftihren, technische Stérungen selbstandig zu
beheben, Programme von mitgebrachten Datentragern oder aus dem Netz an
den Arbeitsplatzen zu installieren sowie eigene Datentrager an den Geraten
Zu nutzen.

§9
Allgemeine Benutzungsbedingungen

(1) Den Anordnungen des Personals der Bicherei ist Folge zu leisten. Das
Personal der Blcherei ist berechtigt, Benutzer, die den Betrieb in der Biicherei
storen, aus den Raumen zu verweisen.

(2)  Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass andere Benutzer nicht gestort
oder in der Benutzung der Bucherei nicht beeintrachtigt werden. Laute
Unterhaltungen, Essen, Trinken und Rauchen sind in den R&umen der
Bilcherei nicht gestattet.

(3) Fur abhanden gekommene Gegenstéande sowie den Verlust von Geld und
Wertsachen wird nicht gehatftet.

(4)  Tiere dirfen in die Raume der Bucherei nicht mitgebracht werden.
Die R&ume der Bicherei sowie samtliche Einrichtungs- und
Ausstattungsgegensténde sind schonend zu behandeln und sauber zu halten.
Bei Beschadigung ist voller Ersatz der Wiederherstellungskosten zu leisten.

(5)  Fur die Nutzung der Computer und sonstiger Gerate konnen vom Personal der
Blcherei maximale Benutzungszeiten festgelegt werden.

(6)  Tritt in der Familie oder Wohngemeinschatft eines Blchereibenutzers eine
ansteckende Krankheit im Sinne von 83 Bundesseuchengesetz in der jeweils
geltenden Fassung auf, darf die Bucherei wahrend der Zeit der
Ansteckungsgefahr mit Rucksicht auf die anderen Benutzer nicht benutzt
werden. Sie haben die Bicherei schriftich zu benachrichtigen und fur die
Desinfektion der Medien zu sorgen.

§10
Meldepflicht

Wechselt ein Benutzer seine Wohnung, so hat er dies unverziiglich der
Gemeindebucherei anzuzeigen



§11
Zuwiderhandlung, Ordnungswidrigkeiten

Benutzer, die gegen diese Benutzungsordnung verstol3en, kdnnen durch schriftliche
Verfugung der Gemeinde Karlsfeld von der weiteren Benutzung der
Gemeindebucherei zeitweise oder dauernd ausgeschlossen werden. In diesem Fall
ist der Benutzerausweis zuriickzugeben.

8§12
In-Kraft-Treten

Diese Benutzungssatzung tritt am 01.01.2004 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung in der Fassung vom 30. Mai 1961 aul3er Kratft.

Karlsfeld, den 18.12.2003

Nustede
1. Burgermeister



	§ 1 Aufgaben und Benutzungsberechtigung
	§ 2 Benutzerkreis
	§ 3 Anmeldung
	§ 4 Ausleihe und Benutzung
	§ 5 Artothek – Benutzungsordnung
	§ 6 Ausleihbeschränkungen
	§ 7 Behandlung der Medien, Beschädigung und Verlust, Haftung
	§ 8 Internetnutzung
	§ 9 Allgemeine Benutzungsbedingungen
	§ 10 Meldepflicht
	§ 11 Zuwiderhandlung, Ordnungswidrigkeiten
	§ 12 In-Kraft-Treten

